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Vielleicht aus Anlass seines 65. Geburtstages im Jahre 2008 erschienen 2009 zwei
Publikationen zur Würdigung des einer großen Festschrift würdigen Werkes von
Karl-Heinz Ladeur, nämlich das Themenheft des German Law Journal »The Law of
the Network Society. A Tribute to Karl-Heinz Ladeur« sowie von Ino Augsberg,
Tobias Gostomzyk und Lars Viellechner der Band »Denken in Netzwerken, Zur
Rechts- und Gesellschaftstheorie Karl-Heinz Ladeurs«. Das Vorwort dieses Bandes
fordert gleich doppelten Protest heraus.
Der Band wird vorgestellt als eine Art Lesehilfe zu den schwierigen Texten Ladeurs.
Dass diese Texte so schwer zugänglich seien, erklären die Autoren mit deren
interdisziplinärem Anspruch. Diesen belegen sie aus dem Vorwort von Ladeurs »Der
Staat gegen die Gesellschaft« (2006), wo es heißt: »Auch wenn der Staat vom Recht
her gedacht wird, wird der Versuch unternommen, die gesellschaftlichen
Bedingungen staatlichen Handelns durch Rekurs auf Beiträge der
Sozialwissenschaften, der Ökonomie, der Philosophie, der Geschichte, der
Pädagogik, der Psychoanalyse zu rekonstruieren.« Für den geschulteren Leser möge
der interdisziplinäre Ansatz reizvoll sein. Den weniger geübten Leser werde er
abschrecken. Diese Position ist ärgerlich. Interdisziplinarität ist nur dann
unverständlich, wenn sich in tiefsinnigen Andeutungen erschöpft und nicht deutlich
macht, auf welche Beiträge aus anderen Fächern sie sich stützt.
Aber es kommt schlimmer. Man könne die Dinge nicht verständlich darstellen, denn
die dazu benötigte Differenz zwischen Sprache und Sache sei nicht erreichbar. Die
Autoren zitieren dazu Adorno, Philosophie sei »wesentlich nicht referierbar. Sonst
wäre sie überflüssig; daß sie meist sich referieren läßt, spricht gegen sie.« Damit sei
»offensichtlich über eine ganze Gattung von ›Einführungsliteratur‹, deren Ziel die
Zusammenfassung der ›wichtigsten Grundgedanken‹ einer theoretischen Position
bildet, der Stab gebrochen.«
Es gibt wohl Texte, die sich nicht referieren lassen. Fontanes »Wanderungen durch
die Mark Brandenburg« wird man nicht gerne im Referat lesen wollen. Aber Texte,
die Wissenschaftlichkeit für sich in Anspruch nehmen, einer Inhaltsangabe jedoch
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nicht zugänglich sind, sind nicht wissenschaftlich, sondern im besten Falle Literatur
und im häufigsten Falle überflüssig. Da möchte man Ladeur gegen seine Schüler in
Schutz nehmen, zumal wenn man einige seiner Positionen teilt.
Mit ihrem Nicht-Referat erreichen die drei Autoren, dass man künftig die Originale
erst recht nicht mehr zur Hand nehmen wird. Sie zeigen zudem, dass die Scheu vor
einem Referat begründet sein kann, enthüllt es doch auch Trivialitäten. Was wir
etwa über Selbstreferenz, Selbstorganisation und Prozeduralisierung erfahren,
gehört längst zum Standard der Einführungsliteratur.
Am Ende der Lesehilfe finden sich neun eng bedruckte Seiten mit dem Verzeichnis
einer Auswahl der Schriften Ladeurs. [1]Im Internet habe ich keinen dieser Texte
gefunden. Ist das Ladeurs Vorstellung von der Wissensgesellschaft? Teubner ist da
vorbildlich, indem er alle seine Texte online stellt. Wer soll das alles lesen? Wer
kann das alles lesen?
Wenn in den Texten tatsächlich so viel Inhalt steckt, wie es der elaborierte Stil
verheißt, dann wäre es ein echter Verdienst der Schülerschar, eine Führung durch
das Werk anzubieten, die jedenfalls zur fragmentarischen Lektüre verführt.
Nächstes Jahr wäre eine neue Gelegenheit. Einstweilen lesen wir Fontane.

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1
Im Internet habe ich keinen dieser Texte gefunden. Ist das Ladeurs Vorstellung
von der Wissensgesellschaft? Teubner ist da vorbildlich, indem er alle seine
Texte online stellt.

Ähnliche Themen

Zur interdisziplinären Verwendung der Netzwerkforschung IV: Und wo bleibt
Ostroms Frage?
Zur interdisziplinären Verwendung der Netzwerkforschung III: Netzwerke im
Typenvergleich
Zur interdisziplinären Verwendung der Netzwerkforschung II: Netzwerke als
Sozialstruktur eigener Art
Zur interdisziplinären Verwendung der Netzwerkforschung I
Volker Boehme-Neßlers unscharfes Netzwerkkonzept
Persönliche transnationale Netzwerke
Wo bleibt »Die dunkle Seite der Netzwerke«?
Der späte Start der harten Netzwerkforschung
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Die Rechtstheorie ist schlecht vernetzt.
Postmoderne Methodenlehre I
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